
Vorhaben Bürgerbeteiligung LÖ 
- Anwendungsbeispiele zur 5. Dialog-Werkstatt am 15.11.2016 - 

 
 
Leitbild-Monitoring 
 

Vorhaben / Anliegen der BürgerInnen 
Das Ergebnis des Lörracher Leitbildprozesses wurde vom Gemeinderat nicht wie 
geplant beschlossen und zur Richtlinie der zukünftigen Stadtentwicklung erkoren. 
Das entstandene Leitbild ist dennoch die, mit engagierter Bürgerbeteiligung 
entstandene Vision, wie sich Bürger ein zukunftsfähiges Lörrach vorstellen. Das 
Leitbild-Monitoring soll die Zielsetzung des Leitbildes mit den tatsächlichen 
Beschlüssen des Gemeinderates vergleichen und die Ergebnisse kommunizieren. 

 
Welche Zielsetzung verfolgt das Vorhaben? 

• Vergleich tatsächliche Entscheidungen GR mit Zielen aus dem Leitbild 
• regelmäßige Kommunikation der Ergebnisse an GR / Bürgerschaft 
• Stadtpolitik wird dadurch transparent und nachvollziehbar 
• öffentliches Interesse an der Lokalpolitik soll gesteigert werden. 

 
Wer steht hinter der Initiative? 
Die Initiative wird von der fairNetzt-Gruppe Bürgerbeteiligung getragen 
 
Welche Methode nutzen wir? 
Anhand der Sitzungsprotokolle werden monatlich die Beschlüsse des Gemeinderates 
mit den Leitbildzielen verknüpf und Zielkonflikte identifiziert. Hierzu wird ein digitales 
Werkzeug entwickelt, mit dem der Stadtgesellschaft ein Überblick über die 
Stadtentwicklung ermöglicht wird. 

 

Welche Verfahrensschritte werden gesehen? 
• regelmäßiges Monitoring der GR-Protokolle in öffentlicher Runde 
• Zusammenfassung und Veröffentlichung der Ergebnis in Excel-Tabelle 
• halbjährliches Review und Diskussion über weitere Maßnahmen 

(z.B. Gespräche mit OB, Fraktionen, Weiterführung Reihe 'Mittendrin ..). 

 
erforderliche Mittel / Unterstützung 

• Öffentlicher Ort für regelmäßige Treffen (ev. Nellie oder Schöpflin?) 
• Kerngruppe (mindestens 3 Pers.), die regelmäßig ein Monitoring durchführt 
• frühzeitiger Bezug der Niederschriften? 
• Bereitschaft der Medien, hierüber (vor allem regelmäßig) zu berichten 

 
Ziel erreicht, wenn …. 

• die Verwaltung das Monitoring selbst übernimmt und danach agiert 
• der GR nachträglich das (oder ein anderes) Leitbild beschließt und ein 

verpflichtendes Monitoring einführt 


